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Handelsabkommen – Wie geht es nach Mercosur

weiter?

Mit dem Mercosur-Freihandelsabkommen will die EU den europäischen Unternehmen

einen besseren Zugang zum südamerikanischen Markt verschaffen, um die Belastung

durch die höheren US-Zölle auszugleichen. Zwar ist das Abkommen nach einer

Entscheidung des Europäischen Parlaments wieder in der Warteschleife. Es könnte

aber in Zukunft vorläufig angewendet werden. Zudem dürften in den kommenden

Monaten weitere Handelsabkommen folgen, die auch der deutschen Wirtschaft

wichtige Chancen bieten.

 
Dr. Vincent Stamer

 AC

Mercosur-Abkommen schürt Hoffnung ...

In dieser Woche hat Donald Trumps Hin und Her um die Strafzölle im Streit um Grönland noch einmal verdeutlicht, wie wichtig neue

Handelsabkommen mit anderen großen Volkswirtschaften sind. Denn falls Ausfuhren in die USA wegen steigender Zölle wegbrechen,

eröffnen solche Abkommen europäischen Exporteuren bessere Ausweichmöglichkeiten. Mit einem Anteil von derzeit nur 5% am

deutschen Außenhandel haben Länder mit geplanten Freihandesabkommen großes Potenzial (Chart 1).

Erst vor einer Woche haben die EU-Kommission und die Staatschefs der Länder Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay das

sogenannte EU-Mercosur-Abkommen unterzeichnet. Dieses Abkommen würde den Handel zwischen den südamerikanischen Ländern

und der EU spürbar erleichtern. Schließlich würden nicht nur die gegenseitigen Zölle fallen, sondern auch andere Handelsbarrieren

würden durch eine Angleichung von technischen Standards, eine gegenseitige Anerkennung von Patenten und Berufsabschlüssen und

gegenseitigem Investitionsschutz abgebaut.

Chart 1 - Die USA sind der wichtigste Handelspartner außerhalb der EU

Warenexporte Deutschlands im Jahr 2024, Anteil an Gesamtausfuhren
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... und stößt dennoch auf politischen Gegenwind

Allerdings hat das EU-Parlament bisher dem Abkommen nicht zugestimmt. Stattdessen hat es am Mittwoch mit einer knappen Mehrheit

beschlossen, das Abkommen vor einer Abstimmung dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Überprüfung vorzulegen. Das Gericht

soll klären, ob das Abkommen gegen die EU-Verträge verstößt.

Es zeichnet sich nun dennoch ab, dass die EU-Kommission große Teile des Abkommens vorläufig anwendet. Rein rechtlich kann die

Kommission das wohl auch ohne die Zustimmung des EU-Parlaments [1]. Zu den vorläufig angewendeten Teilen würden dann sowohl die

Zollsenkungen als auch viele Maßnahmen zur Verminderung der weiteren Handelsbarrieren gehören. Wenn die Kommission tatsächlich

das Abkommen vorläufig anwendet, könnten die Zoll- und Handelsbarrieren also bereits in diesem Frühjahr sinken.

Es bleiben aber Risiken:

1.Erstens könnte der EuGH die Rechtmäßigkeit des Abkommens oder des Zustimmungsprozesses anzweifeln. Dann müsste das

Abkommen neu verhandelt werden.

2.Zweitens könnte das EU-Parlament gegen das Abkommen stimmen. In dem Fall wäre das Abkommen gescheitert und es würde auch

nicht zur vorläufigen Anwendung kommen. 3
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3.Drittens könnten einzelne Staaten die Ratifizierung des Abkommens offiziell ablehnen. Dann würde dennoch ein Großteil des Vertrages

weiter vorläufig angewendet werden, nur die weitreichendsten Elemente (etwa Zusammenarbeit bei Umweltstandards und Arbeitsrecht)

würden nie in Kraft treten.

Weitere Abkommen dürften folgen

Vom Streit um das Mercosur-Abkommen lässt sich die EU-Kommission aber nicht abhalten. Vielmehr arbeitet sie an weiteren

Handelsabkommen. Gemessen am Anteil des Partnerlandes an der Weltwirtschaft – und damit am Potenzial eines Abkommens – ist

das Abkommen mit Indien das wichtigste, für das die Verhandlungen sich wohl auf der Zielgeraden befinden (Chart 2). Verhandelt

werden zudem Abkommen mit Australien und den südostasiatischen Ländern Thailand, Malaysia und die Philippinen. Wie das Mercosur-

Abkommen sind Abkommen mit Indonesien und Westafrika (darunter das bevölkerungsreiche Nigeria) zwar bereits verhandelt, aber sie

müssen noch durch den EU-Rat oder das EU-Parlament verabschiedet werden.

Chart 2 - Die EU verhandelt noch wichtige Abkommen

Anteil der Handelspartner am Bruttoinlandsprodukt der Welt, weitere Notizen in Fußnote [2]
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EU setzt auf Wachstumsmärkte

Die neuen Handelsabkommen (zu verhandelnde und zu verabschiedende Abkommen) haben zweifelsohne das Potenzial, den deutschen

Export zu stützen. Derzeit erwirtschaften diese Länder etwa 12% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. Und in vielen dieser Länder

– allen voran Brasilien, Indien und südostasiatische Staaten – dürfte die Wirtschaft in den kommenden Jahren kräftig wachsen. Nach

Schätzungen der OECD wird ihr Anteil an der Weltwirtschaft bis zum Jahr 2050 auf 21% steigen (Chart 3). Die Handelsabkommen

werden es den deutschen Unternehmen erleichtern, von diesem Wachstum zu profitieren. Insgesamt decken die aktuellen und zukünftigen

Handelsabkommen bereits jetzt gut die Hälfte der Weltwirtschaft ab, und ihr Anteil wird in den kommenden Jahren wachsen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Länder, mit denen die EU derzeit keine Freihandelsabkommen plant, ebenfalls etwa die Hälfte

der Weltwirtschaft ausmachen. Der Großteil hiervon entfällt auf die USA und China. Die Verhandlungen zum Freihandelsabkommen mit

den USA (TTIP) sind gescheitert, und derzeit werden die Barrieren für den Handel mit China eher noch erhöht. Auch mit den ebenfalls

recht großen Ländern Saudi Arabien, Bangladesch und Pakistan sind derzeit keine Abkommen geplant.
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Chart 3 - Handelsabkommen der EU decken die Hälfte der Weltwirtschaft ab

Anteil der Handelspartner am Bruttoinlandsprodukt der Welt in den Jahren 2025 und 2050, Projektionen der OECD ohne Bereinigung

der Kaufkraftparität, in Prozent

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Verhandlung Verabschiedung Aktives Abkommen Kein Handelsabkommen

2025 2050

Quelle: European Commission, OECD, World Bank, Commerzbank-Research

Wie stark schieben Freihandelsabkommen den Export an?

Die Erfahrung von vergangenen Abkommen zeigt: In den Jahren nach dem Inkrafttreten eines Handelsabkommens war die jährliche

Zuwachsrate der Warenströme zwischen den Partnern im Durchschnitt etwa 3 Prozentpunkte höher als vorher. Allerdings variiert der

positive Effekt zwischen den einzelnen Handelsabkommen, was in erster Linie von deren Ausgestaltung bestimmt wird. Hier sind drei

Faktoren besonders wichtig:

1.Tiefe des Abkommens: Nach den WTO-Regeln muss ein Freihandelsabkommen mindestens den Großteil aller Zölle reduzieren.

Darüber hinaus können Länder sogenannte nicht-tarifäre Handelsbarrieren abbauen. Dazu gehören die gegenseitige Anerkennung von

technischen Standards, hygienischen Standards bei Lebensmitteln, Patenten und Berufsabschlüssen, ein gegenseitiger Investorenschutz

und die Teilnahmeberechtigung an öffentlichen Ausschreibung des Partnerlandes. Ein besonders "tiefes" Abkommen kann den Effekt

eines "einfachen" Zollabkommens, das sich weitgehend auf Zollsenkungen beschränkt, verdoppeln. Der überwiegende Teil der in den

vergangenen Jahren abgeschlossenen Abkommen sind eher "tief".

2.Höhe der Zölle vor dem Abkommen: Bedeutend für den Effekt des Abkommens ist natürlich auch, wie weit die Zölle tatsächlich gesenkt

werden. Während Industriestaaten häufig ohne Abkommen bereits geringe Zölle fordern, sind die Zölle von Entwicklungsländern oft

noch sehr hoch. So erhebt Indien derzeit einen ungewichteten Zoll von etwa 15%, wodurch das Potenzial für Zollsenkungen sehr hoch ist.

3.Dauer der Implementierung: Für einen Teil der Handelswaren fällt der Zoll üblicherweise sofort. Für andere Waren sinkt er schrittweise

über viele Jahre. So wird in dem EU-Mercosur Abkommen auf 2300 Seiten festgehalten, wann in den 12 Jahren nach dem Start des

Abkommens Zölle auf welche Produkte sinken. Das verzögert die positiven Effekte auf den Handel.

Kurzfristig können Handelsabkommen höhere US-Zölle wohl kaum ausgleichen, ...

Zweifellos ist jedes neue Handelsabkommen ein positiver Impuls für die deutsche Exportwirtschaft. In die Länder, mit denen die EU über

Freihandelsabkommen verhandelt oder diese derzeit verabschiedet werden, gehen allerdings derzeit nur etwa 5% der deutschen Exporte.

Selbst wenn all diese Freihandelsabkommen gleichzeitig in Kraft treten würden, würden die Exporte kurzfristig nur geringfügig steigen.

Die langsame Reduktion von Zöllen ist darin nicht einmal einbezogen. Damit dürften die neuen Freihandelsabkommen die negativen

Effekte der US-Zölle in den kommenden Jahren realistischerweise wohl kaum ausgleichen [3]. Ebenfalls belastet der Wettbewerb mit

chinesischen Exporteuren in den kommenden Jahren sicherlich weiter den deutschen Außenhandel.

... langfristig aber wahrscheinlich schon

Langfristig könnte sich das Bild aber ändern: Denn stärker als jedes Handelsabkommen schiebt das Wirtschaftswachstum der

Partnerländer die deutschen Exporte an. Das gilt insbesondere für die schnell wachsenden Länder in Südostasien. Wenn die Abkommen

den deutschen Unternehmen den Zugang zu diesen Märkten erleichtern, kann die deutsche Wirtschaft von diesem Wachstum stärker

profitieren. Zu guter Letzt ist jedes Handelsabkommen ein positives Signal in Zeiten des aufkeimenden Protektionismus.

[1] Der EU-Rat hat der Kommission bereits die Erlaubnis erteilt, die wichtigsten Teile des Abkommens vorläufig anzuwenden. Dazu gehören das komplette "Interim Trade

Agreement" und Teile des "Partnership Agreements". In einer wörtlichen Auslegung des EU-Rechts ist das für eine vorläufige Anwendung ausreichend. Es gibt aber auch die

rechtliche Einschätzung, dass ohne eine Zustimmung des Parlaments eine vorläufige Anwendung gegen den Geist anderer EU-Gesetze verstößt. Bevor das Abkommen vorläufig in

Kraft treten kann, muss es noch nur noch durch mindestens einen der Mercosur-Staaten ratifiziert werden. (Zurück)

[2] Als Freihandelsabkommen zählen wir alle Abkommen und Vereinbarungen, die den Großteil der Zölle für Industriegüter auf Null reduziert.

EFTA: Europäische Freihandelsassoziation (Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein).
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Mexiko: Das aktive Kooperationsabkommen wird derzeit neuverhandelt

Kolumbien: Dem Abkommen mit Kolumbien haben sich auch Peru und Ecuador angeschlossen

SADC: Southern African Development Community mit 16 Mitgliedsstaaten, zu denen auch Südafrika gehört (Zurück)

[3] Eine aktuelle Ifo-Studie (Link) kommt zu dem Schluss, dass dies möglich sei. Sie basiert aber auf den folgenden Annahmen, bzw. Ergebnissen: Aufgrund der US-Zölle sinken

die deutschen Exporte in die USA innerhalb von zehn Jahren nur um 15%. (Bereits im November des Jahres 2025 waren allerdings die Ausfuhren in die USA 23% niedriger als im

Vorjahr.) Zudem unterstellen die Autoren, dass die Abkommen gleichzeitig in Kraft treten und alle Zölle sofort wegfallen. Ein wichtiger Wirkungsmechanismus der Ifo-Studie ist

zudem, dass die deutsche Industrie billigere Vorprodukte aus den neuen Partnerländern importiert und so ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken kann. Wir haben diesen Effekt nicht

modelliert. (Zurück)
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Empfänger dieses Research-Berichts, der auf der Grundlage der in diesem Research-Bericht enthaltenen Informationen Transaktionen
zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder damit verbundenen Finanzinstrumenten durchführen möchte, darf dies nur über einen
bei der Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) registrierten Broker-Händler tun. Commerz Markets LLC (CMLLC) ist ein in
den USA registrierter Broker-Händler und eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank AG. Die Commerzbank AG ist
ein bei der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) registrierter Derivate-Swaphändler gemäß dem Dodd-Frank Wall Street
Reform and Consumer Protection Act. US-Personen und damit verbundene Dodd-Frank-relevante Anleger, die auf der Grundlage
der in diesem Research-Bericht enthaltenen Informationen Transaktionen mit nicht auf Wertpapieren basierenden Swaps durchführen
möchten, dürfen dies nur über einen bei der CFTC registrierten Swap-Händler tun.

Kanada: Die Inhalte dieses Dokuments sind nicht als Prospekt, Anzeige, öffentliche Emission oder Angebot bzw. Aufforderung zum
Kauf oder Verkauf der beschriebenen Wertpapiere in Kanada oder einer kanadischen Provinz bzw. einem kanadischen Territorium
beabsichtigt. Angebote oder Verkäufe der beschriebenen Wertpapiere erfolgen in Kanada ausschließlich im Rahmen einer Ausnahme
von der Prospektpflicht und nur über einen nach den geltenden Wertpapiergesetzen ordnungsgemäß registrierten Händler oder
alternativ im Rahmen einer Ausnahme von der Registrierungspflicht für Händler in der kanadischen Provinz bzw. dem kanadischen
Territorium, in dem das Angebot abgegeben bzw. der Verkauf durchgeführt wird. Die Inhalte dieses Dokuments sind keinesfalls
als Anlageberatung in einer kanadischen Provinz bzw. einem kanadischen Territorium zu betrachten und nicht auf die Bedürfnisse
des Empfängers zugeschnitten. In Kanada sind die Inhalte dieses Dokuments ausschließlich für Permitted Clients (gemäß National
Instrument 31-103) bestimmt, mit denen die Commerzbank AG und/oder die Commerz Markets LLC im Rahmen der Ausnahmen für
internationale Händler Geschäfte treibt. Die Inhalte dieses Dokuments dürfen sich nicht auf Wertpapiere eines Emittenten beziehen,
der nach den Gesetzen Kanadas oder einer kanadischen Provinz bzw. eines kanadischen Territoriums gegründet wurde, da die
Commerzbank AG und die Commerz Markets LLC im Rahmen der Ausnahmen für internationale Händler gemäß National Instrument
31-103 tätig sind. Keine Wertpapieraufsicht oder ähnliche Aufsichtsbehörde in Kanada hat dieses Material, die Inhalte dieses Dokuments
oder die beschriebenen Wertpapiere geprüft oder genehmigt; gegenteilige Behauptungen zu erheben, ist strafbar.

Europäischer Wirtschaftsraum: Soweit das vorliegende Dokument durch eine außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes ansässige
Rechtsperson erstellt wurde, erfolgte eine Neuausgabe für die Verbreitung im Europäischen Wirtschaftsraum durch die Commerzbank
AG, Filiale London. Die Commerzbank AG, Filiale London, ist von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der
Europäischen Zentralbank amtlich zugelassen und unterliegt deren Regulierung. Sie ist von der Prudential Regulation Authority amtlich
zugelassen. Sie unterliegt der Regulierung durch die Financial Conduct Authority und in beschränktem Umfang der Regulierung durch
die Prudential Regulation Authority.

Schweiz: Dieses Dokument ist grundsätzlich nicht zur Verteilung an Retail-Kunden bestimmt. Weder diese Research-Studie noch
die hierin enthaltenen Informationen sind als persönliche Empfehlungen für Transaktionen in Finanzinstrumenten im Sinne des
Finanzdienstleistungsgesetzes zu betrachten..

Singapur: Dieses Dokument wird in Singapur von der Commerzbank AG, Filiale Singapur, zur Verfügung gestellt. Es darf dort nur von
institutionellen Investoren, akkreditierten Investoren oder sachkundigen Investoren, jeweils laut Definition in Section 4A des Securities
and Futures Act, Chapter 289, von Singapur („SFA“) gemäß Section 274 bzw. Section 275 des SFA, entgegengenommen werden. Dieses
Dokument stellt keine Beratung in bilanziellen, rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen, finanziellen oder anderen Fragen und/oder
Empfehlungen für den Empfänger dieser Ausarbeitung dar. Darüber hinaus stellen die hierin enthaltenen Mitteilungen/Informationen
keine „Finanzberatungs-Dienstleistung“ im Sinne des Financial Advisers Act, Chapter 110, von Singapur („FAA“) dar; deshalb gelten die
gegenüber einem Kunden gegebenenfalls zu beachtenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und geschuldeten Pflichten nach oder
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in Verbindung mit dem FAA nicht in Verbindung mit dieser Ausarbeitung für den Empfänger. Den Empfängern wird empfohlen, zu den
hierein enthaltenen Informationen den unabhängigen Rat ihrer eigenen professionellen Berater einzuholen.

Japan: Diese Informationen und ihre Verteilung stellen keine „Aufforderung“ gemäß dem Financial Instrument Exchange Act (FIEA) von
Japan dar und sind nicht als solche auszulegen. Diese Informationen dürfen von internationalen Filialen der Commerzbank außerhalb
Japans ausschließlich an „professionelle Anleger“ gemäß Article 2(31) des FIEA und Article 23 der Cabinet Ordinance Regarding
Definition of Article 2 of the FIEA verteilt werden. Die Commerzbank AG, Tokyo Branch, war nicht an der Erstellung dieser Informationen
beteiligt. In dieser Ausarbeitung erwähnte Instrumente können nicht von der Filiale eingeführt werden. Anfragen bezüglich der
Verfügbarkeit dieser Instrumente richten Sie bitte an den Bereich Firmenkunden der Commerzbank AG..

Australien: Die Commerzbank AG hat keine australische Lizenz für Finanzdienstleistungen. Dieses Dokument wird in Australien an
Großkunden unter einer Ausnahmeregelung zur australischen Finanzdienstleistungslizenz von der Commerzbank gemäß Class Order
04/1313 verteilt. Die Commerzbank AG wird durch die BaFin nach deutschem Recht geregelt, das vom australischen Recht abweicht.

Volksrepublik China (VRC): Dieses Dokument wird von der Commerzbank AG zur Verfügung gestellt und ist ausschließlich für
berechtigte Institute bestimmt. Niemand sonst darf sich auf Informationen verlassen, die in diesem Dokument enthalten sind. Die in
diesem Dokument enthaltenen Produkte und Dienstleistungen gelten nur für Institute in der VRC, für die die Bereitstellung dieser
Produkte und Dienstleistungen nach den Gesetzen und Vorschriften der VRC zulässig ist. Für jede Person, die dieses Dokument erhält,
dürfen die Informationen in diesem Dokument weder als Marketing oder Werbung des Geschäfts noch als buchhalterische, rechtliche,
regulatorische, steuerliche, finanzielle oder andere Beratung und/oder Anlageberatung an den Empfänger dieses Dokuments angesehen
werden und dem Empfänger wird geraten, sich von seinen eigenen professionellen Beratern über die hierin enthaltenen Informationen
unabhängig zu beraten und sich bei der Durchführung von betreffenden Transaktionen an die Gesetze und Vorschriften der VRC zu
halten.
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